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1. Einleitung und Gesamteinschätzung
Die beiden neuen Sozialgesetzbücher (5GB), das
SGB 11 - Grundsicherung für Arbeitssuchende - und
das SGB XII - die neue Sozialhilfe - (alles zusammen
= "Hartz IV") sind 2003 ohne längere fachliche Vor­
arbeiten und öffentliche Diskussion verabschiedet
worden. Das gleiche gilt für die neue Regelsatzver­
ordnung aus dem Jahr 20042

• Die Flexibilisierung
des Arbeitsmarkts und der Umbau der Bundesanstalt
für Arbeit nach Vorgaben von führenden Unterneh­
mensberatern sind im vollen Gange.

Wir haben es nicht mit einer üblichen Nachjustie­
rung im Sozialstaat zu tun, sondern tatsächlich mit
einem Paradigmenwechsel3 der vier Elemente hat:

1. Die Reduzierung und der Abbau von materiellen
sozialen Leistungen, die existenzsichernde Funktion
haben

Dieser Abbau erfolgt langsam, aber ganz stetig
und ergebnisorientiert. Der offizielle Armutspegel in
Deutschland sinkt. Meldungen über partielle Verbes­
serungen können davon nicht ablenken.

2. DerAbbau von Schutzrechten gegenüber staatli­
chen Eingriffen und Bevormundung von staatlicher
Seite, insbesondere durch Mitarbeiter der Arbeits- und
Sozialämter

Die MitarbeiterInnen der Agenturen für Arbeit
sollen sich in "Casemanager" verwandeln; sie sollen
nach der Empfehlung der einflussreichen Bertels­
mann Stiftung: "teacher, preacher, friend and cop"
für die Arbeitslosen werden. Die neuen Pflichten der
Arbeitslosen, verbunden mit der erweiterten Zumut­
barkeitsregelung, Arbeitsangebote annehmen zu
müssen, lassen auch deutliche Beeinträchtigungen
von Elternrechten erwarten, wie das in den Vorbild­
ländern USA und Großbritannien schon der Fall ist.

Diese Machtfülle wird auch an von der Agentur
für Arbeit beauftragte soziale Dienstleister, wie Be­
schäftigungsträger, Bildungsträger, Mitarbeiter im
Gesundheits- und Beratungsbereich weitergegeben,
die weg vom alten Hilfeansatz in eine neue Rolle ge­
drängt werden. Sie sollen die Persönlichkeit durch­
leuchten (Profiling) und die Arbeitslosen in ihrer le­
bensführung kontrollieren, schließlich in einzelnen

Überarbeitete Fassung eines Referats zur Fachtagung des VAMV
"Mini, Midi, Maxi. Alleinerziehende und die Arbeitsmarktre­
form" in Osnabrück, 12. Juni 2004.

2 Informationen zum Arbeitslosen- und Sozialhilferecht, info also,
2004 Heft 4 S. 184 f.

Projekten schon eigenmächtig über die Kürzung des
Existenzminimums entscheiden dürfen.

3. Die beauftragten Dienstleister werden dabei über
einen vorgeblichen Wettbewerb rein behördendomi­
nierten Erfolgskriterien unterworfen.

Der Kindergarten, die Schuldnerberatung, die
psychosozialen Beratungsstellen auch die Bildungs­
und Beschäftigungsträger, sowie die Personalservice­
agentur sollen sich in eine Konkurrenzsituation un­
tereinander begeben. BürgerInneninteressen haben
da keinen Platz mehr; der neue Begriff "Kunde",
"Kundin" täuscht hier schon bewusst irreführend
scheinbare Verhandlungsmacht derArbeitslosen vor.

Auch die Ämter selbst stehen unter Druck, ein
Beispiel dafür sind die Arbeitsagenturen. Die Politik
verhält sich ihnen gegenüber wie ein Feudalherr­
scher. Der Präsident der Bundesagentur für Arbeit,
Herr Weise, hat völlig recht, wenn er sagt, "es sind
schwere - ja eigentlich nicht-administrierbare Vorga­
ben, mit denen die Agenturen für Arbeit in Atem ge­
halten werden", ohne dass ein Nutzen für dieArbeits­
losen erkennbar wird. Im Hintergrund steht die Dro­
hung, die Ämter ganz zugunsten privater Arbeits­
makler aufzulösen.

4. Der Abbau von Schutzrechten undMitbestim­
mungsrechten gegenüber Arbeitgebern.

Neu ist, dass mit der "Reform" ein Niedriglohn­
bereich angestrebt wird, deutlich unter einem exis­
tenzsichernden Mindestlohn. Es soll weiter eine Fle­
xibilisierung der Arbeitszeit in den unterschiedlichs­
ten Teilzeitformen und eine "just in time" Verfügbar­
keit von Arbeitskraft erreicht werden, die durch Aus­
gründungen, Subunternehmertum und Leiharbeit
bewirkt werden soll. Diese Tendenzen sind zwar
nicht völlig neu, aber es ist fraglich, welche Bedin­
gungen künftig herrschen werden und wie die struk­
turell gegenüber den Vollzeitbeschäftigten schwäche­
ren Arbeitnehmerlnnen ihre Interessen dann in die
Gestaltung dieser Verhältnisse werden einbringen
können. Das Arbeitsrecht im Sinne von Arbeitneh­
merlnnenschutzrechten soll zunehmend ausgehebelt
werden, indem diese durch verstärkten staatlichen
Druck als preiswerte Konkurrenten andere auch ge­
gen ihren Willen verdrängen müssen.

3 Spindler, H. Fördern und Fordern - Auswirkungen einer sozial­
politischen Strategie auf Bürgerrechte, Autonomie und Men­
schenwürde, in: Sozialer Fortschritt 2003, S. 296-301.




















